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Quanta er£)5f)ten fid) bon 155600 auf 166 400 q. ©er
©Xport ift begreiflichermeife îuie früher berfd)winbenb
îletn.

ißortlanbgement geigt gegen früher ein gang
anbereg ©ilb, inbem ber Import wieber gewaltig in
Zunahme begriffen ift. @r ert)ö^te fid) bon 27 350 auf
nidft weniger atg 178630 q unb eg fprang infolgebeffen
ber Slugfuhrmert unbermittett bon 125000 auf 822 000
grauten. ®g brauchte eigentlich nicht erwähnt gu
werben, baff ©eutfchtanb biefen Smport gebedt hat;
eg gefchal) in einem Verhältnis bon 70 % ; ber ©eft
entfällt hauptfächtich auf Italien, ©er ©xport h ab fid)
atlerbingg noch ein wenig; allein gegen früher bebeutet
bie gunaljme einen StiKftanb. ©er SBert betrug 1,42
Millionen gegen 1,33 im Vorjahr unb bag exportierte
Quantum I)ab fich bon 314800 auf 321800 q. ©on
biefen Mengen begieljt ©eutfchtanb atiein % unb grant»
reich ben gangen ©eft.

©er gmport bon ®orffteinen unb S'orfftein»
platten, bie im ©augewerbe immer größere ©ebeutung
erlangen, hob fid) bon 8660 auf 10400 q, begm. bon
362 000 auf 413000 gr. 99 % biefeg ©auftoffeg fommt
aug ©eutfchtanb.

Slfptjalt, ber wichtige©auftoff befonberg in Stäbten,
wirb borwiegenb im Sntanb probugiert; immerhin finb
noch für 202 000 gr. bom Slugtanb begogen morden,
gegen 184 500 gr. im ©orjahr. Unfer ©xport bagegen
erreichte bie tpöfje bon 385 000 q mit einem SSerte bon
1,75 Millionen gr., gegen 358000 q unb 1,54 Mit»
tionen anno 1910. ©er fchmeijerifche Slfpljalt wanbert
in alte Sänber ber ©rbe, am meiften begiel)en aber
natürlich unfere ©achbarftaaten.

Slug ber ©onwareninbuftrie nennen mir bie

feuer» unb fäurefeften ©acffteine unb ©Öhren,
bie einen Smportmert bon niä)t weniger alg 960 000
grauten erreicht haben, gegen 856 600 im ©orjahre;
bei einem ©infuhrgemicht bon 135 300 q im ©orjahr
unb 152600 in ber ©eridjtgeit; ben ©rofjteil liefert
aud) hier ®eutfd)lanb.

©ei ber gewattigen ©infuhr bon Sïanalifationg»
beftanbteiten aug feinem Steingeug ober tßor»
gettan bominiert nad) wie bor ©ngtanb; inbeffen liefert
©eutfchtanb immer größere Mengen. ©ie ©infutjr ift
gwar gurüdgegangen, bem SSerte nad) bon 1,17 auf
1,03 SJtiüionen gr., im ®emid)t bon 10733 auf 9306
©oppetgentner ; ber minime ©xport ift auf bem ©ibean
beg ©orjahreg Perbtieben.

Slug bem Metatlgewerbe erwähnen wir ben
.fpatrbelSbertcl)r beg ©ifeug, Äupferg, ©feig, 3infg unb
lituminiumg. Met)r unb mehr erlangen bie Metalle
im gefamten ©aumefen fteigenbe ©ebeutung.

©ifen. ©ie ©infuhr ift im Saf)re 1911 auf 4,285
Millionen q geftiegen, gegen 4,102 Millionen im ©or»
fahr. ©ieS erhöhte ben Smport bon 86,04 auf 93,70
Millionen gr. ©er ©xport l)ab fief) m ber gleichen
,geit bon 545200 auf 643200 q, wag ben Slugfut)rmert
bon 20,63 auf 26,78 SJiittiouen gr. erhöhte. Sm
Spegieften erwähnen wir beim ©ifen ben ftarf geftie»
genen Smport bon ©ifenbahnfdjienen unb Schwel»
ieit, ber um eine SOîitlion gr. größer geworben ift unb
bamit bie £>öl)e bon 5,88 Mittionen erreichte, ©eben
©eutfchtanb, bag */* unfereg ©ebarfeg bedt, fommen
nod) grautreich unb ©etgien für bie Sieferung unfereg
Äoufumg an Schienen unb Schwelten in ©etradjt.

jhtpfer. ©ie ©inful)r beg „roten Metalleg" hob
fid) bon 116 790 auf 131260 q ober quatitatib bon
25,99 auf 28,20 Millionen gr. ©er ©xport bagegen
fticg bon 35 400 auf 40 400 q, mag einen 2Bertgumad)3
bon 5,68 auf 6,48 Millionen gr. im ©efolge hatte.
Spegietl fei erwähnt ber für bag ©augewerbe fo wichtige

©ertehr in ^upferbtedj, §arttot unb Staugen. ©ie
©infuhr berfetben hob fid) ban 4,90 auf 6,09, atfo um
1,19 Mittionen gr. ©eutfchtanb unb granfreicf) tiefern
unfern gangen ©ebarf.

©lei geigt quantitatif) eine Slbuahme ber ©infitl)r
bon 74 750 auf 64990 4". nnb eine SBertrebuftion bon
3,48 auf 3,27 Millionen gr. ©er ©xport fanf im
@ewid)t bon 8840 auf 7970 q, blieb aber mit 575000
granfen boltftärtbig auf ber fpofje beg borjäf)rigen
SBerteg.

Sluch $inf weift eine, fleine ©ewiçhtgabnahme auf,
nämtich' bon 37 960 auf 37 620 q, bie aber mit eiuer
SBertgunahme bon 2,77 auf 2,94 Millionen gr. ber»
bunben ift. ©er ©xport faut quantitatib bon 17 300
auf 16850 q, Wag aber wie beim Smport mit einer
SSertgunahme bon 697 QOO auf 793200 granfen ber»
bunben ift.

Sltuminium geigt in ben wäl)renb ber testen Sat)re
fabelhaft angeftiegeueu ©xportgiffern einen feit langem
gum erfteumat auftretenden ©üdfdftag, inbem bag

exportierte Quantum fid) bon 38870 auf 38030 q
rebugierte. ©er Sßert jebod) hat fich äo| biefeg ©üd»
gangeg bon 6,48 auf 6,75 Millionen gr. erhöhen fönnen.

©ie ©efamtgiffern beg fchweigerifdjen Sluhentjanbelg
geigen folgenbeg ©ilb; ©infuhrwert 1911 1,802
Mtlliarben, gegen 1,745 im ©orjahr. Slugfuhrwert
1,257 Milliarben gegen 1,195 anno 1910. ©ag Sat)r
brachte fomit im allgemeinen, wie aud) fpegtell im
©augewerbe, einen namhaften gortfdüitt, wenn aud)
bon einer eigentlichen fpochfonjunftur nid)t gefprodien
werben lann. — Y.

ttnfaIiierQfltnn6$=35Drf^rifteit.
©ie (Einführung ber ftaatlidjen Unfalloer»

fich er un g ift burd) bie Slbftimmung 00m 4. gebruar
1912 gefiebert unb bie gnlrafttretung beg OefetgeS auf
bag gahr 1913 in Stugfidjt genommen morben. @g wirb
nid)t unterlaffen werben fönnen, auf einige einfdjneibenbe
Slrtifel fpegieH beg UnfaUgefetjeg gu fprec|en gu fommen,
ba| unfere fdjweig. £>olginbuftrie fict) beizeiten für bag

gnfrafttreten oorfehen fann, fofern bieg nicht fdjon ge=

fchehen ift.
©in äufjerft wichtiger Slrtifel ift ber Slrt. 65

be§ Unfallberficherungêgefetgeê ber über bie
llnfatloerhütung fagt wa§ folgt:

Slrt. 65. gn jebem ber in Slrt. 60 bezeichneten ©e=

triebe hat ber ©etriebälnfjaber ober fein Steltoertreter

jur ©erhütung oon ßranftjeiten unb Unfällen alle Sdjufp
mittel einjuführen, bie nad) ber ©rfatjrung notwenbig
unb nach bem Stanbe ber ©ed)nif unb ben gegebenen

©erhältniffen anwenbbar finb.
©ie Slnftalt ift befugt, nach Slnljörung ber ©eteiligten

entfprethenbe SBeifungen gu erlaffen; gegen foläje SBei»

fangen fann binnen 20 ©agen an ben ©unbelrat refur»
riert werben.

©er ©unbeërat orbnet bie Mitmirfung ber eibgeti.
gabrifinfpeftoren bei ber UnfaKoerfid)erung, fowie bie

Slnwenbung biefeg Slrtifelg auf folcfje ©etrtebe, bie be-

gügli^ ber Unfattoerhütung befonbern bunbeSredf)tlidE)en

©eftimmungen unterftehen.
SBir wollen gleichseitig nadjftehenb bie h^für aufge-

fteltten Strafbeftimmungen anführen:
Slrt. 66. ©ie oorfätglitfje Übertretung be§ Slrt. 64

(betr. Sohnliften) unb 65, fowie ber in 2lu§füt)rung
biefer Slrtifel erlaffenen ©erorbnungen, wirb mit ©elb-
bu^e bi§ gu 500 gr. ober mit ©efängnig big gu brei

Monaten beftraft; bie beiben Strafen fönnen oerbunben
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Quanta erhöhten sich von 155600 auf 166 400 g. Der
Export ist begreiflicherweise wie früher verschwindend
klein.

Portlandzement zeigt gegen früher ein ganz
anderes Bild, indem der Import wieder gewaltig in
Zunahme begriffen ist. Er erhöhte sich von 27 350 auf
nicht weniger als 178630 g und es sprang infolgedessen
der Ausfuhrwert unvermittelt von 125000 auf 822 000
Franken. Es brauchte eigentlich nicht erwähnt zu
werden, daß Deutschland diesen Import gedeckt hat;
es geschah in einem Verhältnis von 70 °/o; der Rest
entfällt hauptsächlich auf Italien. Der Export hob sich

allerdings noch ein wenig; allein gegen früher bedeutet
die Zunahme einen Stillstand. Der Wert betrug 1,42
Millionen gegen 1,33 im Vorjahr und das exportierte
Quantum hob sich von 314800 auf 321800 g. Von
diesen Mengen bezieht Deutschland allein '<>. und Frank-
reich den ganzen Rest.

Der Import von Korksteinen und Korkstein-
platten, die im Baugewerbe immer größere Bedeutung
erlangen, hob sich von 8660 auf 10400 g, bezw. von
362 000 auf 413000 Fr. 99 °/° dieses Baustoffes kommt
aus Deutschland.

Asphalt, der wichtige Baustoff besonders in Städten,
wird vorwiegend im Inland produziert; immerhin sind
noch für 202 000 Fr. vom Ausland bezogen worden,
gegen 184 500 Fr. im Vorjahr. Unser Export dagegen
erreichte die Höhe von 385 000 g mit einem Werte von
1,75 Millionen Fr., gegen 358000 g und 1,54 Mil-
lionen anno 1910. Der schweizerische Asphalt wandert
in alle Länder der Erde, am meisten beziehen aber
natürlich unsere Nachbarstaaten.

Aus der Tonwarenindustrie nennen wir die

feuer- und säurefesten Backsteine und Röhren,
die einen Importwert von nicht weniger als 960 000
Franken erreicht haben, gegen 856 600 im Vorjahre;
bei einem Einfuhrgewicht von 135 300 g im Vorjahr
und 152600 in der Berichtzeit; den Großteil liefert
auch hier Deutschland.

Bei der gewaltigen Einfuhr von Kanalisations-
bestandteilen aus feinem Steinzeug oder Por-
zellan dominiert nach wie vor England; indessen liefert
Deutschland immer größere Mengen. Die Einfuhr ist
zwar zurückgegangen, dem Werte nach von 1,17 auf
1,03 Millionen Fr., im Gewicht von 10733 auf 9306
Doppelzentner; der minime Export ist auf dem Niveau
des Vorjahres verblieben.

Aus dem Metallgewerbe erwähnen wir den
Handelsverkehr des Eisens, Kupfers, Bleis, Zinks und
Aluminiums. Mehr und mehr erlangen die Metalle
im gesamten Bauwesen steigende Bedeutung.

Eisen. Die Einfuhr ist im Jahre 1911 auf 4,285
Millionen g gestiegen, gegen 4,102 Millionen im Vor-
jähr. Dies erhöhte den Import von 86,04 auf 93,70
Millionen Fr. Der Export hob sich in der gleichen
Zeit von 545200 auf 643200 g, was den Ausfuhrwert
von 20,63 auf 26,78 Millionen Fr. erhöhte. Im
Speziellen erwähnen wir beim Eisen den stark gestie-
genen Import von Eisenbahnschienen und Schwel-
len, der um eine Million Fr. größer geworden ist und
damit die Höhe von 5,88 Millionen erreichte. Neben
Deutschland, das unseres Bedarfes deckt, kommen
noch Frankreich und Belgien für die Lieferung unseres
Konsums an Schienen und Schwellen in Betracht.

Kupfer. Die Einfuhr des „roten Metalles" hob
sich von 116 790 ans 131260 g oder qualitativ von
25,99 ans 28,20 Millionen Fr. Der Export dagegen
stieg von 35 400 auf 40 400 q, was einen Wertzuwachs
von 5,68 auf 6,48 Millionen Fr. im Gefolge hatte.
Speziell sei erwähnt der für das Baugewerbe so wichtige

Verkehr in Kupferblech, Hartlot und Stangen. Die
Einfuhr derselben hob sich von 4,90 auf 6,09, also um
1,19 Millionen Fr. Deutschland und Frankreich liefern
unsern ganzen Bedarf.

Blei zeigt quantitativ eine Abnahme der Einfuhr
von 74 750 auf 64990 g; und eine Wertreduktion von
3,48 auf 3,27 Millionen Fr. Der Export sank im
Gewicht von 8840 auf 7970 g, blieb aber mit 575000
Franken vollständig auf der Höhe des vorjährigen
Wertes.

Auch Zink weist eine kleine Gewichtsabnahme auf,
nämlich von 37 960 auf 37 620 q, die aber mit einer
Wertzunahme von 2,77 auf 2,94 Millionen Fr. ver-
bunden ist. Der Export sank quantitativ von 17 300
auf 16850 q, was aber wie beim Import mit einer
Wertzunahme von 697000 auf 793200 Franken ver-
bunden ist.

Aluminium zeigt in den während der letzten Jahre
fabelhaft angestiegenen Exportziffern einen seit langem
zum erstenmal auftretenden Rückschlag, indem das
exportierte Quantum sich von 38870 auf 38030 q
reduzierte. Der Wert jedoch hat sich trotz dieses Rück-

ganges von 6,48 auf 6,75 Millionen Fr. erhöhen können.
Die Gesamtziffern des schweizerischen Außenhandels

zeigen folgendes Bild; Einfuhrwert 1911 — 1,802
Milliarden, gegen 1,745 im Vorjahr. Ausfuhrwert -----

1,257 Milliarden gegen 1,195 anno 1910. Das Jahr
brachte somit im allgemeinen, wie auch speziell im
Baugewerbe, einen namhaften Fortschritt, wenn auch

von einer eigentlichen Hochkonjunktur nicht gesprochen
werden kann. — Q

UWerhiitilW-Vorschriften.
Die Einführung der staatlichen Unfallver-

sicherung ist durch die Abstimmung vom 4. Februar
1912 gesichert und die Jnkrafttretung des Gesetzes auf
das Jahr 1913 in Aussicht genommen worden. Es wird
nicht unterlassen werden können, auf einige einschneidende
Artikel speziell des Unfallgesetzes zu sprechen zu kommen,
daß unsere schweiz. Holzindustrie sich beizeiten für das

Inkrafttreten vorsehen kann, sofern dies nicht schon ge-

schehen ist.
Ein äußerst wichtiger Artikel ist der Art. 65

des Unfallversicherungsgesetzes der über die
Unfallverhütung sagt was folgt;

Art. 65. In jedem der in Art. 60 bezeichneten Be-
triebe hat der Betriebsinhaber oder sein Stellvertreter
zur Verhütung von Krankheiten und Unfällen alle Schutz-
Mittel einzuführen, die nach der Erfahrung notwendig
und nach dem Stande der Technik und den gegebenen

Verhältnissen anwendbar sind.
Die Anstalt ist befugt, nach Anhörung der Beteiligten

entsprechende Weisungen zu erlassen; gegen solche Wei-
sungen kann binnen 20 Tagen an den Bundesrat rekür-
riert werden.

Der Bundesrat ordnet die Mitwirkung der eidgen.
Fabrikinspektoren bei der Unfallversicherung, sowie die

Anwendung dieses Artikels auf solche Betriebe, die be-

züglich der Unfallverhütung besondern bundesrechtlichen
Bestimmungen unterstehen.

Wir wollen gleichzeitig nachstehend die hiesür anfge-
stellten Strafbestimmungen anführen:

Art. 66. Die vorsätzliche Übertretung des Art. 64

(betr. Lohnlisten) und 65, sowie der in Ausführung
dieser Artikel erlassenen Verordnungen, wird mit Geld-
büße bis zu 500 Fr. oder mit Gefängnis bis zu drei

Monaten bestraft; die beiden Strafen können verbunden
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werben. Sei IRücEfatI binnen brei Qaijren feit bet testen
Serurteilung fann Me ©elbbuße bi! auf 1000 §*• unb
bie ©efängnilftrafe bi! auf 6 ERonate erhöht werben.

Ser Setrieblinljaber haftet für bie Sezahlung ber

gegen feinen ©teEoertreter oerßängten ©elbbuße.
Sie Unterfudjung unb Seurteilung erfolgt auf Ein»

trag ber SireMion ber Elnftalt burch bie fantonalen
Seforben; babei finb bie allgemeinen Seftimmungen bei
Sunbelgefeße! über ba! Sunbelftrafrecht com 4. tpor=
nung 1853 anjumenben.

Sie ©ntfdjeibungen ber fantonalen Seßörben finb
ber Sireftion ber Elnftalt fcfjriftticf) mitzuteilen unb fönnen
oon ibr nad) ERaßgabe ber fantonalen unb ber eibge»

nöffifdjen pozeßoorfchriften weitergezogen werben.

Siefe angeführten Elrtifel fprecljen eine folci)
beutliche ©prad)e, baß e! fic^ gewiß ber ERüße

lohnt, einige UnfaHoerhütungl Sorfchriften zu
befprecßen, wie foldje fowohl in ber ©djweiz, wie aud)
im benachbarten Seutfcßlanb bi! f>ertte aufgeftellt unb
allgemein geßanbljabt worben finb.

EBir wollen mit ber pblifation einiger befannter
beutfcßer UnfaEoerhûtung!=Sorfchriften beginnen.

I. Elorööeutfche f>oljberufâgenoffenfd)ttft.

§ 1. Dbligatorifcb ifi bie Serîleibung ber Kreil»
füge unter bem Sifd). 311«: ficher wirb erachtet, wo
nid)t bie technifclje ©inricßtung f<f)on ben genügenben
Schuß gewahrt eine ooEftänbige UmMeibung bei Sifclje!
ober eine SerMeibung ber Kreilfäge an beiben ©eiten
unter bem Sifcße bi! 5 cm über bem 3ah"freuz be§

größten angewenbeten ©ägebtattel.
Sie platten bürfen bann feinen größeren 3lbfianb

all 10 cm lichte EBeite haben,
§ 2. Dbligatorifcf) ift bie ©infüßrung bei ©palt»

fei fei, fobalb bie oorzuneßmenbe Elrbeit bie Serwen»
bung bel ©paltfeile! überhaupt geftattet. Sie ©cßneibe
unb tpöhe belfelben muß ftch bem ßahnfranj bei ©äge»
blaltel môgliçhft anfdhließen.

§ 3. Sei pnbelfägen muß ber obere Seil oer»
becft fein.

§ 4. ©oweit el mit bem Setriebe oereinbar, finb
bie Kreilfägen fo zu überbecfen, baß eine Serteßung
weber bitrc^ Eluffaffen oon oben, noch burch 3lulgleiten
oon oorn entfielen fann. Sal Surchfcßieben oon
ZU fdhneibenben Seilen foil, wenn el nicht felbfttätig
burd) bie SRafchine ober mittell fahrbaren Sifcfje! er»

folgt, mit einem fpißen ©tabe gefchelfen.
§ 5. Sei ©at ter füg en finb bie Kurbeln, Kurbel»

fcf)eiben, fomie bie Senterftangen mit ©cfjußbarrieren ju
umfriebigen, wenn nicht bie iiage bei Kurbelblodel be»

reit! biefert 3wed erfüllt. Sei ben ^orijontalgattern
ift ein folibel ©cßußblech ober ein fiarfer ^oljpfoften
am ©nbe ber ©ägefüßrung anzubringen, um ben Arbeiter
oor bem ©toße bel hoïoortretenben ©ägeraljmen! ober
bei plößlichem Srucß belfelben zu fcßüßen; ebenfo ift
bie Senferftange zu oerfleiben,

§ 6. Sei 9lbrichthobelmafd)inen ift ber EReffer»
fpalt in ber ganzen Sreite bei nicht benutzten Taumel
Zu oerbeden unb tunlichft, bei Umfd)lagen ober ßurüct»
fchlagen bei abzuricßtenben Holzel, für eine fofortige
felbfitätige ßubecfung bel ©cßliße! ©orge zu tragen.

§ 7. Sie EReffer unb ERefferlöpfe ber H.o
bei», Kehl», päfe» unb ©punbmafcßinen ftnb
burch Schußblecße zu oerfleiben. Sor ben gezahnten
Sranlportwalzen biefer SRafdjinen ift an ber ßufüh»
runglfteüe ein ©chußblecl). anzubringen.

§ 8. Sei ben Sifchfräfen finb ©cfju^fd^ciben
refp. »©locfen zu oermenben.

§ 9. Sei Sanbfägen ift bal Statt, foweit el

nic|t zum ©djneiben erforberlid) ift, in feiner ©efamt»
länge z« oerbeden. (gortfeßung folgt.)

iite <8a*tenftaM bei ^afel.
Etun foil auch Ektfel uad) bem Sorbilb englifcßer

unb beutfcher ©roßftäbte unb Qnbuftriezentren eine ©arten»
ftabt erhalten unb zwar ift el bielmal bie pioatinitiatioe,
bie bahnbredfenb oorangehen wtE. fjn einer foeben im
Srud erfeßienenen, oon Elrcßtteft Settwiler h^aulge»
gebenen ©cijrift wirb bal pojeM, bal bemnächft in 3ln=

griff genommen werben foE, eingehenb befproeßen ; zahl»
reiche in ben Sej:t eingeftreute QEuftrationen, päne,
©runbrißtppen unb 3lnfichten geben ein anfchauliche!
Silb oon ber zufünftigen ©artenftabt, welche ben Elamen
„Eteu=3Rüncf)enftein" tragen wirb. Sal oon einer Sau»
gefeEfdfjaft für bie neue ©iebelung erworbene Serrain
umfaßt über 110,000 m" unb gehört zum ©ebiet bei
Eîachbarfanton! SafeEanb; el liegt füblich oon Safel
auf bem Hochplateau zmifdfen Sudffetb unb Eteinach
unb ift oon ber ©tabt aul mit ber ©leftrifdjen in weniger
all 15 ERinuten erreichbar. SBie ber Serfaffer ber
©thrift aulführt, wiE bie SaugefeEfchaft bem immer
mehr fich geltenb ma^enben Sebürfnil nad) relatio fom»
fortablen unb biEigen EBofwungen entgegenfommen. Sie
SBohnbeoölferung Safell nimmt fortwährenb zu; oon
45,000 ©eelen im Qahre 1870 ift fie heute auf über
135,000, alfo um mehr all bal breifache geftiegen; bie

3ahl ber EBohnhäufer Vermehrte fich im gleichen pit»
räum oon 3750 auf 11,000. Siefer 3unahme gegen»
über ift bal bebaubare ©ebiet bei Kantons Safelftabt
ein oerhältnilmäßig eng befchränfte! unb ber äußerfte
©ürtel ber Eteubauten ift bereitl faft überaE nahe an
bie Kantonlgrenze oorgerüdt. Eluch haben bie mit bem
9lnfd)weEen ber Seoöiterung fteigenbe SBohnunglnacfj»
frage einerfeitl unb bie burch oermehrte Sautätigfeit
bebingte Slbnahme bei bebaubaren Serrainl anberfeit!
ihre Sßirlung auf bie Soben» unb SRietpreife naturge»
maß nitht oerfehlt. 3ln bie ©rünbung einer ©artenftabt
auf bafelftäbtifdjem ©ebtete war baher zum oornherein
rtid^t zu benfen.

Sie ©artenftabt „ERewSDtünchenftein" foE nad) einem
genereEen pan angelegt werben, fo baß ber ©iebelung
trot) ihrem länblichen ©haraïter ein ftäbtifcher ßug ge=

wahrt bleibt. Sen mit Säumen bepflanzten pomenaben
unb ©traßen entlang ziehen ftdj inmitten oon bazuge»

hörigem ©arten» unb pianzlanb bie Meinen Häufer»

gruppen unb einzelfteßenben Siflen. Ser Sebauungl»
plan trägt bem ©haraMer ber ©artenftabt in jeber Se»

Ziehung ^Rechnung. Slbweidhenb oon bem althergebrachten
©cljema gerabliniger, langweiliger ©traßenzüge ift einer
gewiffen llnregelmäßigteit unb einer mehr ober weniger
letzten Kuroierung ber Sorzug gegeben worben, wal
ben SReiz bei ©efamtbilbel erhöht. 3111 oorherrfchenb
hat man ben Sppul bei 3meifamilienhaufel angenommen;
bie neue ©iebelung foE nicht etwa eine bloße ©igenheim»
lolonie werben, fonbern auch bem Sebürfniffe berjenigen
bietten, für bie ber ©rwerb einel ©igenheim! fo gut wie
unmöglich ift unb bie oielmehr bauernb auf bie Unter»
fünft im ERiethaufe angewiefen finb. EBa! bie EBof)»

nun gen felbft anbelangt, fo foE nicht! oerfäumt werben,
um biefe zu einem behaglichen, trauten H«m aulzubauen.
Sa bie EBohnhaulparzeBen eine große Siefe aufweifen,
bleibt für jebe! Hau! reichlich ©artentanb übrig. Sie
©efamtzahi ber im Sebauunglptan oorgefelfenen EBohn»
häufer beläuft fich <*uf etwa 250; auf ein Hau! ent»

faEen im Surd)f<hnitt zmei Familien unb e! wirb fo»
mit bie Elnfiebelung für runb 500 gamitien SBohnung
bieten. 9Recl)net man nun pro gumilie 5—6 prfonen,
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werden. Bei Rückfall binnen drei Jahren seit der letzten
Verurteilung kann die Geldbuße bis auf 1000 Fr. und
die Gefängnisstrafe bis auf 6 Monate erhöht werden.

Der Betriebsinhaber haftet für die Bezahlung der

gegen seinen Stellvertreter verhängten Geldbuße.
Die Untersuchung und Beurteilung erfolgt auf An-

trag der Direktion der Anstalt durch die kantonalen
Behörden; dabeisind die allgemeinen Bestimmungen des
Bundesgesetzes über das Bundesstrafrecht vom 4. Hör-
nung 1853 anzuwenden.

Die Entscheidungen der kantonalen Behörden sind
der Direktion der Anstalt schriftlich mitzuteilen und können

von ihr nach Maßgabe der kantonalen und der eidge-
nössischen Prozeßvorschristen weitergezogen werden.

Diese angeführten Artikel sprechen eine solch

deutliche Sprache, daß es sich gewiß der Mühe
löhnt, einige Unfallverhütungs-Vorschriften zu
besprechen, wie solche sowohl in der Schweiz, wie auch
im benachbarten Deutschland bis heute aufgestellt und
allgemein gehandhabt worden sind.

Wir wollen mit der Publikation einiger bekannter

deutscher Unfallverhütungs-Vorschriften beginnen.

I. Norddeutsche Holzverufsgenossenschast.

§ 1. Obligatorisch ist die Verkleidung der Kreis-
säge unter dem Tisch. Als sicher wird erachtet, wo
nicht die technische Einrichtung schon den genügenden
Schutz gewährt, eine vollständige Umkleidung des Tisches
oder eine Verkleidung der Kreissäge an beiden Seiten
unter dem Tische bis 5 em über dem Zahnkreuz des

größten angewendeten Sägeblattes.
Die Platten dürfen dann keinen größeren Abstand

als 10 em lichte Weite haben.
8 2. Obligatorisch ist die Einführung des Spalt-

keiles, sobald die vorzunehmende Arbeit die Verwen-
dung des Spaltkeiles überhaupt gestattet. Die Schneide
und Höhe desselben muß sich dem Zahnkranz des Säge-
blattes möglichst anschließen.

8 3. Bei Pendelsägen muß der obere Teil ver-
deckt sein.

8 4. Soweit es mit dem Betriebe vereinbar, sind
die Kreissägen so zu überdecken, daß eine Verletzung
weder durch Auffassen von oben, noch durch Ausgleiten
von vorn entstehen kann. Das Durchschieben von
zu schneidenden Teilen soll, wenn es nicht selbsttätig
durch die Maschine oder mittels fahrbaren Tisches er-
folgt, mit einem spitzen Stäbe geschehen.

§ 5. Bei Gattersägen sind die Kurbeln, Kurbel-
scheiden, sowie die Lenkerstangen mit Schutzbarrieren zu
umfriedigen, wenn nicht die Lage des Kurbelblockes be-

reits diesen Zweck erfüllt. Bei den Horizontalgattern
ist ein solides Schutzblech oder ein starker Holzpfosten
am Ende der Sägesührung anzubringen, um den Arbeiter
vor dem Stoße des hervortretenden Sägerahmens oder
bei plötzlichem Bruch desselben zu schützen; ebenso ist
die Lenkerstange zu verkleiden.

8 6. Bei Abrichthobelmaschinen ist der Messer-
spalt in der ganzen Breite des nicht benutzten Raumes
zu verdecken und tunlichst, bei Umschlagen oder Zurück-
schlagen des abzurichtenden Holzes, für eine sofortige
selbsttätige Zudeckung des Schlitzes Sorge zu tragen.

§ 7. Die Messer und Messerköpfe der Ho-
bei-. Kehl-, Fräse- und Spundmaschinen sind
durch Schutzbleche zu verkleiden. Vor den gezahnten
Transportwalzen dieser Maschinen ist an der Zufüh-
rungsstelle ein Schutzblech anzubringen.

8 8. Bei den Tisch fr äsen sind Schutzfcheiben
resp. -Glocken zu verwenden.

8 0. Bei Bandsägen ist das Blatt, soweit es

nicht zum Schneiden erforderlich ist, in seiner Gesamt-
länge zu verdecken. (Fortsetzung folgt.)

Gine Gartenstadt bei Basel.
Nun soll auch Basel nach dem Vorbild englischer

und deutscher Großstädte und Industriezentren eine Garten-
stadt erhalten und zwar ist es diesmal die Privatinitiative,
die bahnbrechend vorangehen will. In einer soeben im
Druck erschienenen, von Architekt Dettwiler herausge-
gebenen Schrift wird das Projekt, das demnächst in An-
griff genommen werden soll, eingehend besprochen; zahl-
reiche in den Text eingestreute Illustrationen, Pläne,
Grundrißtypen und Ansichten geben ein anschauliches
Bild von der zukünftigen Gartenstadt, welche den Namen
„Neu-Münchenstein" tragen wird. Das von einer Bau-
gesellschaft für die neue Siedelung erworbene Terrain
umsaßt über 110,000 m ^ und gehört zum Gebiet des
Nachbarkantons Baselland; es liegt südlich von Basel
auf dem Hochplateau zwischen Buchfeld und Reinach
und ist von der Stadt aus mit der Elektrischen in weniger
als 15 Minuten erreichbar. Wie der Verfasser der
Schrift ausführt, will die Baugesellschaft dem immer
mehr sich geltend machenden Bedürfnis nach relativ kom-
fortablen und billigen Wohnungen entgegenkommen. Die
Wohnbevölkerung Basels nimmt fortwährend zu; von
45,000 Seelen im Jahre 1870 ist sie heute auf über
135,000, also um mehr als das dreifache gestiegen; die

Zahl der Wohnhäuser Vermehrte sich im gleichen Zeit-
räum von 3750 auf 1t,000. Dieser Zunahme gegen-
über ist das bebaubare Gebiet des Kantons Baselstadt
ein verhältnismäßig eng beschränktes und der äußerste
Gürtel der Neubauten ist bereits fast überall nahe an
die Kantonsgrenze vorgerückt. Auch haben die mit dem
Anschwellen der Bevölkerung steigende Wohnungsnach-
frage einerseits und die durch vermehrte Bautätigkeit
bedingte Abnahme des bebaubaren Terrains anderseits
ihre Wirkung auf die Boden- und Mietpreise naturge-
mäß nicht verfehlt. An die Gründung einer Gartenstadt
auf baselstädtischem Gebiete war daher zum vornherein
nicht zu denken.

Die Gartenstadt „Neu-Münchenstein" soll nach einem
generellen Plan angelegt werden, so daß der Siedelung
trotz ihrem ländlichen Charakter ein städtischer Zug ge-
wahrt bleibt. Den mit Bäumen bepflanzten Promenaden
und Straßen entlang ziehen sich inmitten von dazuge-
hörigem Garten- und Pflanzland die kleinen Häuser-
gruppen und einzelstehenden Villen. Der Bebauungs-
plan trägt dem Charakter der Gartenstadt in jeder Be-
ziehung Rechnung. Abweichend von dem althergebrachten
Schema geradliniger, langweiliger Straßenzüge ist einer
gewissen Unregelmäßigkeit und einer mehr oder weniger
leichten Kurvierung der Vorzug gegeben worden, was
den Reiz des Gesamtbildes erhöht. Als vorherrschend
hat man den Typus des Zweifamilienhauses angenommen;
die neue Siedelung soll nicht etwa eine bloße Eigenheim-
kolonie werden, sondern auch dem Bedürfnisse derjenigen
dienen, für die der Erwerb eines Eigenheims so gut wie
unmöglich ist und die vielmehr dauernd auf die Unter-
kunft im Miethause angewiesen sind. Was die Woh-
nun gen selbst anbelangt, so soll nichts versäumt werden,
um diese zu einem behaglichen, trauten Heim auszubauen.
Da die Wohnhausparzellen eine große Tiefe aufweisen,
bleibt für jedes Haus reichlich Gartenland übrig. Die
Gesamtzahl der im Bebauungsplan vorgesehenen Wohn-
Häuser beläuft sich auf etwa 250; auf ein Haus ent-
fallen im Durchschnitt zwei Familien und es wird so-
mit die Ansiedelung für rund 500 Familien Wohnung
bieten. Rechnet man nun pro Familie 5—6 Personen,
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